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Preisblatt für die Ersatzversorgung mit elektrischer Energie ab 01.01.2025  
im Netzgebiet Boizenburg/Elbe, Lauenburg/Elbe und Amt Lütau 
 
Die VersorgungsBetriebe Elbe GmbH stellen elektrische Energie gemäß der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung-StromGVV)" vom 26. Oktober 2006 - BGBl. 2006, (BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 192) geändert worden ist", sowie den Ergänzenden Bedingungen der 

VersorgungsBetriebe Elbe GmbH zur StromGVV vom 01.01.2025 zu folgenden Preisen zur Verfügung: 

1. Ersatzversorgung Strom inklusive aller Umlagen, Abgaben und Steuern: 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 178,50 Euro*  
entspricht einem Grundpreis pro Monat 14,88 Euro*  

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde  51,11 Cent* 

*In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten.  

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen  

In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 150,00 Euro  

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde  42,95 Cent 

In den Netto-Endpreis fließen ein: 

 Euro/Jahr Cent/kWh 

Stromsteuer  2,050 

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelte an Gemeinden)  1,320 

KWKG-Umlage nach § 12 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG)  0,277 

Aufschlag für besondere Netznutzung (Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung 

(StromNEV) nach der Festlegung der Bundesnetzagentur (Az. BK8-24-001-A) 
 1,558 

Offshore-Netzumlage nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i.V. m. § 12 EnFG  0,816 

Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG (derzeit in die Umlage nach 

§ 19 StromNEV eingerechnet) 
 0,000 

Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: 

 Euro/Jahr Cent/kWh 

Vorläufiges Netzentgelt pro verbrauchter Kilowattstunde  8,01 

Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz 66,00  

Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt)  10,00  

 
Rechnerisch ergibt sich damit als Anteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb):  

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 74,00 Euro  

am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde  28,92 Cent 

Ergänzend wird auf die Veröffentlichung der Höhe der staatlichen Belastungen i.S.d. § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 lit. c) StromGVV auf der 

Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de) hingewiesen. 

Bei Einsatz einer modernen Messeinrichtung, eines intelligenten Messsystems gemäß § 2 MsbG oder einer Lastprofilmessung 
verändern sich die oben genannten Salden der einfließenden Kostenbelastungen sowie die Ersatzversorgeranteile für die vom 
Ersatzversorger erbrachten Leistungen entsprechend. Informationen zu den Entgelten finden Sie unter: 

www.versorgungsbetriebe-elbe.net 


